
Neue Versicherungslösung eröffnet Reiseveranstaltern und

Reisevermittlern einfachen Weg zur Kundengeldabsicherung 

• Insolvenzversicherung von HDI trägt zum Konsumentenschutz bei • EasyCert - die

Police aus dem Internet: per Online-Tarifrechner zum Sofortabschluss 

Mit einer an das neue EU-Reiserecht angepassten Insolvenzversicherung bietet die HDI Global SE

jetzt Reiseveranstaltern und Reisevermittlern eine Versicherungslösung zur

Kundengeldabsicherung. Die Touristik-Dienstleister erfüllen mit dem Abschluss dieser Police auf

einfache Art und Weise wichtige Vorgaben des neuen europäischen Reiserechts. Den Schutz gibt

es bereits ab 300 EUR pro Jahr.

Das neue Reiserecht kommt. Vom 1. Juli an bringt es für Reisende mehr Transparenz und Schutz

bei der Buchung von Pauschalreisen. Gleichzeitig enthält es für Reiseveranstalter und

Reisevermittler neue Pflichten: Wenn sie von Kunden Vorauszahlungen annehmen oder fordern,

müssen diese Kundengelder gegen Insolvenz abgesichert sein. Für Verbraucher entfällt dadurch

das Risiko, dass sie Vorauszahlungen an einen Reiseveranstalter oder -vermittler leisten und ihr

Geld bei einer Pleite dieses Dienstleisters verloren ist. Damit Touristik-Kunden in solchen Fällen

ihr Geld schnell und unkompliziert erstattet bekommen, müssen Reiseveranstalter und -

vermittler über eine Insolvenzversicherung verfügen. Diese gibt es jetzt von HDI. Das neue

Produkt heißt: EasyCert.

"HDI bietet mit dem neuen Produkt EasyCert eine absolut unkomplizierte Kundengeldabsicherung

für Reiseveranstalter und Reisevermittler. Wir richten uns damit vor allem an Kleinst- und

Gelegenheitsreiseveranstalter und an Reisevermittler, die auch verbundene Reiseleistungen

organisieren", sagt der Berliner HDI-Vertriebsleiter Bernd Schako vor dem Start der Touristik-

Messe ITB in Berlin. "Unsere Kunden erfüllen damit zu hundert Prozent die Forderung des neuen

Reiserechts nach Insolvenzschutz."

Anzahlungen für verbundene Reiseleistungen ebenfalls abgesichert

Gegenstand der Versicherung ist die Erstattung der von Kunden geleisteten Vorauszahlungen im

Insolvenzfall des Reiseveranstalters oder Reisevermittlers. Dies betrifft klassische Pauschalreisen

sowie die neu geschaffenen verbundenen Reiseleistungen.

Pauschalreisen sind eine Kombination aus zwei verschiedenen Einzelleistungen, die zu einem

Gesamtpreis angeboten oder verkauft werden. Typisches Beispiel für eine Pauschalreise: Eine

Woche Hotelübernachtung inklusive Flug.

Verbundene Reiseleistungen sind neu. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Kombination aus

zwei verschiedenen Einzelleistungen für dieselbe Reise (z.B. Hotel und Mietwagen oder Skipass).

Jedoch schließt der Reisende separate Verträge mit den einzelnen Leistungsträgern ab.  Sofern

das Geld dafür direkt an den Reisevermittler bezahlt wird, müssen diese Vorauszahlungen

ebenfalls gegen eine etwaige Insolvenz abgesichert werden.

Das neue EU-Recht sieht für Reisende zudem einen Anspruch auf Rückbeförderung und

möglicherweise zusätzlich notwendige Beherbergung vor, falls ihr Touristik-Dienstleister während

der Reise insolvent wird. Voraussetzung ist hier lediglich: Die Rückbeförderung muss im

Reisevertrag inbegriffen gewesen sein. Auch diese Neuerung im EU-Reiserecht deckt die Police

EasyCert ab. Zu ihrem Leistungsumfang gehört es, dass HDI im Versicherungsfall Kosten für

Rückreise und zusätzliche Übernachtungen übernimmt.
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Versicherungspolice aus dem Internet

Kunden können EasyCert vom zweiten Quartal 2018 an in wenigen Schritten über eine Internet-

Plattform sofort abschließen. "Unsere Versicherungsnehmer können dann vom eigenen PC aus

mit wenigen Klicks den Versicherungstarif berechnen. Genauso schnell und einfach lässt sich die

neue Versicherung online abschließen", sagt Bernd Schako. "Die Police steht sofort zum

Download bereit. Und der Versicherungsschutz tritt nach Abschluss sofort in Kraft. Keine weiteren

Fragen, Formulare oder Briefe, kein Warten auf die Post. Einfach zack - fertig!", sagt Schako über

den neuen und agilen HDI-Service im Internet.

HDI hat für das neue Produkt die Antragsformalitäten radikal vereinfacht. "Das übliche Prozedere

einer Insolvenzdeckung sieht vor, dass der Antragsteller jährlich seine Bilanz einreichen muss.

Außerdem wurde bislang eine Sicherheit oder Bürgschaft gefordert. Danach für ein Jahr eine

Police ausgestellt. Und danach geht alles von vorne los", sagt Schako. "Mit diesen Anforderungen

haben wir jetzt Schluss gemacht, um unsere schlanke online-Lösung für die zu erwartenden

Anfragen zu ermöglichen."

EasyCert wurde eigens für Reiseveranstalter und -vermittler mit einem Umsatz bis zu einer Höhe

von 250.000 Euro entwickelt, welche die Police online abschließen möchten. Größere

Unternehmen mit höherem Umsatz erhalten von HDI weiterhin individuell zugeschnittene

Versicherungslösungen zur Absicherung von Kundengeldern im Insolvenzfall.

Das ist der Link zur Internet-Plattform:

(https://www.hdi.global/de/de/versicherungen/transport/easycert-insolvenzversicherung)

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Martin Schrader                   

Tel.:       +49 511-3747-2749

E-Mail:   martin.schrader@hdi.global
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